
-·-
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt l von4 

t< r l +- r"9s . lib~ 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Lukas Hammer, Tanja Graf, 
Kolleginnen und Kollegen 

zur Regierungsvorlage (2455 d.B.) betreffend ein Bundesgesetz über die Einführung einer 
Versorgerverpflichtung für Gas aus erneuerbaren Quellen (Erneuerbares-Gas-Gesetz -
EGG) in der Fassung des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie 
(2665 d.B.)- (TOP 20) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die oben erwähnte Regierungsvorlage in der Fassung des Ausschussberichts (2665 d.B.) wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 2 wird der Ausdruck „7,5 TWh" durch den Ausdruck „6,5 TWh" ersetzt. 

2. § 5 samt Überschrift lautet: 

"Pflicht der Versorger zur Erreichung einer Grün-Gas-Quote 

§ 5. (1) Ab dem 1. Jänner 2024 haben Versorger, die Endverbraucher in Österreich entgeltlich 
beliefern, zumindest folgende Anteile der von ihnen im Vorjahr an Endverbraucher im Bundesgebiet 

k ft fi ·1 G d h . 1 d . b G b . . ver au en oss1 en asmengen urc nattona pro uz1erte erneuer are ase zu su st1tmeren: 

Jahr 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0,35% 0,95% 1,70% 3,05% 4,84% 7,10% 8,34% 
jedoch 

insgesamt 
mindestens 
6,5 TWh 

(2) Auf die jährlich einzuhaltende Grün-Gas-Quote gemäß Abs. 1 können rezyklierte Gase in einem 
Ausmaß von maximal jeweils 5% der jährlichen Substitutionsverpflichtung eines Versorgers angerechnet 
werden. 

(3) Für die Zwecke des Abs. 1 und 7 kann Biogas 
1. bis zum 31 . Dezember 2029 angerechnet werden, sofern die eingesetzten Brennstoffe bei 

Bestandsanlagen höchstens zu 25% aus den Kulturarten Getreide und Mais bestehen; 
2. bis zum 31 . Dezember 2034 angerechnet werden, sofern die eingesetzten Brennstoffe bei 

Bestandsanlagen höchstens zul5% aus den Kulturarten Getreide und Mais bestehen; 
3. ab dem 1. Jänner 2035 angerechnet werden, sofern die eingesetzten Brennstoffe bei 

Bestandsanlagen zu 0% aus den Kulturarten Getreide und Mais bestehen; 
4. aus Neuanlagen, welche nach dem 31. Dezember 2024 in Betrieb gehen, angerechnet werden, 

sofern die eingesetzten Brennstoffe zu 0% aus den Kulturarten Getreide und Mais bestehen. 

(4) Wird die Substitutionsverpflichtung eines Jahres nicht erfüllt, ist die Fehlmenge bis zum 
31. Dezember des nächsten Jahres durch entsprechende zusätzliche Gasmengen zu substituieren. Die in 
einem Jahr entstehende Fehlmenge darf einen Anteil von maximal 30% der Substitutionsverpflichtung 
desselben Jahres gemäß Abs. 1 nicht überschreiten. Kann die Fehlmenge eines Jahres im Folgejahr durch 
zu ätzliche Gasmengen substituiert werden, ist für diese Fehlmenge kein Ausgleichsbetrag gemäß § J 0 
Abs. 1 zu entrichten. 

(5) Bis zum 31. Dezember 2030 haben Versorger insgesamt zumindest 6,5 TWh der von ihnen in 
diesem Jahr an Endverbraucher verkauften Gasmengen durch erneuerbare Gase oder rezyklierte Gase zu 
substituieren, wobei der Anteil von rezyklierten Gasen ein Ausmaß von 0,325 TWh nicht übersteigen darf. 

(6) Die Regulierungsbehörde hat den Einsatz von rezyklierten Gasen gemäß Abs. 2 zwei Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zu evaluieren und der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Regionen und Wasserwirtschaft sowie dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft bis spätestens Juni 
2026 einen Bericht über das Ergebnis der Evaluierung vorzulegen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
dieses Berichts kann die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
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Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und 
Wasserwirtschaft und dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft mit Verordnung das maximale 
Ausmaß der auf die jährlich einzuhaltende Grün-Gas-Quote anzurechnenden rezyklierten Gase erhöhen. 

(7) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und 
Wasserwirtschaft und dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft mit Verordnung die Höhe der jährlich 
einzuhaltenden Grün-Gas-Quote für den Zeitraum vom 1. Jänner 2031 bis zum 31. Dezember 2040 
festzulegen. Die Höhe der Quote ist dabei so festzulegen, dass ab dem 1. Jänner 2035 jährlich zumindest 
15 TWh der an Endverbraucher verkauften Gasmengen durch erneuerbare Gase gedeckt werden. 

(8) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und 
Wasserwirtschaft und dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft mit Verordnung die Höhe der jährlich 
einzuhaltenden Grün-Gas-Quote (Abs. 1) erhöhen. Dabei sind insbesondere die Entwicklung des Anteils 
an erneuerbarem Gas am Bruttoinlandsverbrauch, die technische Machbarkeit und der technische 
Fortschritt zu berücksichtigen. 

(9) Wenn erkennbar ist, dass die Substitutionsverpflichtung gemäß Abs. 1 nicht erreicht wird, 
insbesondere auf Grundlage des Marktberichts der Servicestelle gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 EAG und darauf 
gestützter Prognosen, hat die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und 
Wasserwirtschaft und dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft die Höhe der jährlich einzuhaltenden 
Grün-Gas-Quote mit Verordnung so anzupassen, dass die Erreichung des Substitutionsziels gewährleistet 
wird. Dabei sind insbesondere die Entwicklung des Anteils an erneuerbarem Gas am 
Bruttoinlandsverbrauch, die technische Machbarkeit und der technische Fortschritt zu berücksichtigen. Die 
EGG-Abwicklungsstelle, die Regulierungsbehörde und das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie haben der Servicestelle für erneuerbare Gase alle für die 
Erarbeitung des Marktberichts gemäß§ 65 Abs. 1 Z 4 EAG erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. 

( 10) Der Bilanzgruppenkoordinator hat der Regulierungsbehörde bis zum letzten Tag im März jeden 
Jahres die von Versorgern an Endverbraucher in Österreich im Vorjahr verkauften Gasmengen und die auf 
deren Basis zu substituierenden Gasmengen zu melden. Die Versorger haben dem 
Bilanzgruppenkoordinator auf Anfrage innerhalb von zwei Wochen alle Unterlagen vorzulegen, die 
erforderlich sind, um die Richtigkeit der Angaben überprüfen zu können. 

(11) Abweichend von § 87 Abs. 3 Z 1 EAG ist für die Zwecke dieses Bundesgesetzes erneuerbares 
Gas, welches in bis zum 31 . Dezember 2023 in Betrieb befindlichen Anlagen erzeugt wurde, im maximalen 
Ausmaß von 0, 14 TWh auf die Grün-Gas-Quote anzurechnen. 

(12) Bis zum Jahr 2030 reduziert sich die jährliche Substitutionsverpflichtung gemäß Abs. 1 für 
Versorger um jenen Anteil, welcher der jährlichen Abnahmemenge entspricht, über die er mit einem 
Biogasanlagenbetreiber einen Energieliefervertrag abgeschlossen hat, sofern 

1. für den Anschluss der Biogasanlage an das öffentliche Gasnetz bereits ein Netzzugangsvertrag 
abgeschlossen wurde und alle für die Einspeisung von Gas in das öffentliche Gasnetz 
erforderlichen Genehmigungen und Bewilligungen der jeweils zuständigen Behörde erteilt wurden 
oder als erteilt gelten, 

2. die Biogasanlage aus technischen Gründen, die nicht im Einflussbereich des Anlagenbetreibers 
liegen, nicht in Betrieb genommen oder nicht ans Gasnetz angeschlossen werden konnte und 

3. die Biogasanlage bis zum Ablauf des Jahres 2030 in Betrieb genommen und an das öffentliche 
Gasnetz angeschlossen wurde. 

Versorger haben der Regulierungsbehörde bis zum letzten Tag im März jeden Jahres durch Vorlage 
entsprechender Unterlagen glaubhaft zu machen, dass die Voraussetzungen nach diesem Absatz vorliegen." 

3. § 6 samt Überschrift lautet: 

„Nachweis der Erreichung der Grün-Gas-Quote 

§ 6. ( 1) Für den Zeitraum bis zum 31 . Dezember 2030 haben Versorger der Regulierungsbehörde bis 
zum letzten Tag im März jeden Jahres die von ihnen im vergangenen Jahr zu substituierenden Gasmengen 
ausschließlich mittels Herkunftsnachweisen mit Grüngassiegel oder Grünzertifikaten mit Grüngassiegel 
gemäß §§ 85 bis 87 EAG zu belegen. Bei der Ausstellung eines Grüngassiegels gemäß § 85 Abs. 3 EAG 
für erneuerbaren Wasserstoff sind die Anforderungen und Kriterien der Verordnung gemäß § 6 Abs. 4 EAG 
einzuhalten. Auch Herkunftsnachweise, die infolge der Umwandlung von Gas in Strom oder Wärme ihre 
Gültigkeit verloren haben, dürfen als Nachweis verwendet werden. Abweichend von § 85 EAG hat die 

·. 
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Regulierungsbehörde unter sinngemäßer Anwendung der §§ 81 bis 83 EAG Herkunftsnachweise oder 
Grünzertifikate für rezyklierte Gase zum Zweck des Nachweises der Erreichung der Grün-Gas-Quote im 
Ausmaß gemäß § 5 Abs. 2 auszustellen. 

(2) Herkunftsnachweise, die als Beleg für die Einhaltung der Substitutionsverpflichtung verwendet 
werden, müssen als Beleg für den Anteil erneuerbarer Gase bei der Ausweisung der Herkunft gemäß § 130 
Abs. 3 GWG 2011 verwendet werden. Für den Beleg der zu substituierenden Gasmengen sind jeweils 
Herkunftsnachweise oder Grünzertifikate zu verwenden, die im vorhergehenden Kalenderjahr in der 
Herkunftsnachweisdatenbank der Regulierungsbehörde generiert wurden. 

(3) Zusammen mit dem Beleg gemäß Abs. 1 haben Versorger der Regulierungsbehörde die Einhaltung 
der Höchstgrenzen gemäß § 5 Abs. 3 zu bestätigen. 

(4) Für den Zeitraum vom 1. Jänner 2031 bis zum 31. Dezember 2040 haben Versorger der 
Regulierungsbehörde jährlich bis zum letzten Tag im März jeden Jahres zumindest die von ihnen im 
Vorjahr zu substituierenden Gasmengen des Jahres 2030 mittels Herkunftsnachweisen mit Grüngassiegel 
oder Grünzertifikaten mit Grüngassiegel gemäß§§ 85 bis 87 EAG zu belegen. Für darüber hinausgehende 
zu substituierende Gasmengen sind in die Verordnung nach § 5 Abs. 6 Vorgaben zur Art des Nachweises 
der Einhaltung der Grün-Gas-Quote aufzunehmen. 

(5) Der Bilanzgruppenkoordinator hat der Servicestelle für erneuerbare Gase und der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf Anfrage 
die nach§ 5 Abs. 8 eingereichten Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

(6) Die Regulierungsbehörde bestätigt bis zum letzten Tag im Juni jeden Jahres die Erfüllung der 
Grün-Gas-Quote des vergangenen Jahres durch den Versorger. Bei Nichterfüllung der Grün-Gas-Quote ist 
ein Bescheid gemäß § 10 Abs. 1 zu erlassen." 

4. § 10 Abs. 2 lautet: 

„(2) Die Höhe des Ausgleichsbetrages beträgt bis zum 31. Dezember 2025 12,5 Cent pro kWh. Ab 
dem Kalenderjahr 2026 hat die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie den Ausgleichsbetrag auf Basis eines oder mehrerer Gutachten mit Verordnung im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft und 
dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft festzulegen . Bis zum Inkrafttreten der Verordnung gilt der 
erste Satz dieses Absatzes." 

5. § 13 samt Überschrift lautet: 

„ Transparenz und Evaluierung 

§ 13. ( 1) Die Regulierungsbehörde hat die mit diesem Bundesgesetz geschaffene 
Substitutionsverpflichtung unter Heranziehung externer Fachexperten drei Jahre nach dessen Inkrafttreten 
zu evaluieren und dem Nationalrat, der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie, dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und 
Wasserwirtschaft sowie dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft spätestens im Dezember 2026 einen 
Bericht über das Ergebnis der Evaluierung vorzulegen. Nach der erstmaligen Evaluierung hat eine 
Evaluierung und Berichterstattung über die Ergebnisse alle fünf Jahre zu erfolgen. Die Berichte über die 
Ergebnisse der Evaluierung sind von der Regulierungsbehörde in geeigneter Weise zu veröffentlichen. Die 
Servicestelle für erneuerbare Gase, die Bilanzgruppenverantwortlichen und die Netzbetreiber haben der 
Regulierungsbehörde sowie den beigezogenen Fachexperten auf Anfrage innerhalb von vier Wochen die 
zu diesem Zweck notwendigen Daten zu übermitteln. 

(2) Die Regulierungsbehörde hat bis zum 31 . Juli jeden Jahres einen Bericht über die Erfüllung der 
Grün-Gas-Quote gemäß § 6 Abs. 6 zu veröffentlichen. Der Bericht muss Angaben zur insgesamt 
abgesetzten Gasmenge, zum Absatz von erneuerbarem Gas und detaillierte Informationen zum Anteil und 
zur Anzahl der Versorger samt Absatzmenge, die die Substitutionsverpflichtung gemäß§ 5 Abs. 1 erfüllen 
oder nicht erfüllen, enthalten. Dem Nationalrat, der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie sowie der Servicestelle für erneuerbare Gase ist der Bericht 
einschließlich der Angabe jener Versorger, welche die Substitutionsverpflichtung gemäß § 5 Abs. 1 nicht 
erfüllen, samt der Zielverfehlung und der insgesamt abgesetzten Gasmenge zu übermitteln." 

6. § 14 Abs. 1Z1 lautet: 
„ 1. seinen Verpflichtungen als Bilanzgruppenkoordinator oder Versorger gemäß § 5 Abs. 10 nicht 

nachkommt;" 
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7. § 15 Z 1 lautet: 

„1. Hinsichtlich § 5 Abs. 5 bis 9 sowie § 10 Abs. 2 die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft und dem Bundesminister für Arbeit 
und Wirtschaft;" 

Begründung 
Zu Z 2 (§ 5): 

Abs. 3 sieht Höchstgrenzen für den Einsatz von Getreide und Mais als Brennstoff zur Erzeugung von 
Biogas vor. Biogas aus bestehende Biogasanlagen kann bis zum 31. Dezember 2029 auf die Grün-Gas­
Quote gemäß Abs. 1 angerechnet werden, sofern die eingesetzten Brennstoffe höchstens zu 25% aus den 
Kulturarten Getreide und Mais bestehen. Für den Zeitraum zwischen 1. Jänner 2030 und 31 . Dezember 
2034 dürfen die eingesetzten Brennstoffe in bestehenden Biogasanlagen höchstens zu 15% aus den 
Kulturarten Getreide und Mais bestehen. Ab dem 1. Jänner 2035 darf Biogas aus bestehenden 
Biogasanlagen nur dann auf die Grün-Gas-Quote gemäß Abs. 1 angerechnet werden, wenn die eingesetzten 
Brennstoffe zu 0% aus den Kulturarten Getreide und Mais bestehen. 

Gemäß Abs. 3 Z 4 kann Biogas aus einer neu errichteten Anlage zur Erzeugung von erneuerbarem Gas, die 
nach dem 31. Dezember 2024 in Betrieb geht, auf die Grün-Gas-Quote gemäß Abs. 1 angerechnet werden, 
wenn die eingesetzten Brennstoffe zu 0% aus den Kulturarten Getreide und Mais besteht. 

Die Abgrenzung zwischen Bestandsanlagen und neu errichteten Anlagen orientiert sich an der im EAG 
getroffenen Unterscheidung (vgl. etwa§ 61 EAG zur „Neuerrichtung"). 

Die Quote gemäß Abs. 9 ist mit Verordnung im gleichen Jahr, in dem der Marktbericht von der Servicestelle 
für erneuerbare Gase der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie vorgelegt wird, herabzusetzen, wenn erkennbar ist, dass sie von Versorgern nicht erreicht 
werden kann. Der Marktbericht ist jährlich bis zum 31 . März vorzulegen, die Verordnung ist gegebenenfalls 
bis zum darauffolgenden 30. Juni zu erlassen. 

Mit dem letzten Satz in Abs. 9 wird sichergestellt, dass der Servicestelle für erneuerbare Gase alle 
erforderlichen Daten zur Verfügung gestellt werden, um vorhandene und prognostizierte Kapazitäten an 
erneuerbaren Gasen gemäß § 4 Abs. 1 Z 3 zuverlässig abschätzen zu können. 

Zu Z 4 (§ 10 Abs. 2): 

Der Ausgleichsbetrag wird zunächst auf 12,5 Cent/kWh abgesenkt und soll ab dem Jahr 2026 mit 
Verordnung neu festgelegt werden. Für die Weiterverrechnung von Kosten zur Erreichung der Grün-Gas­
Quote gilt das Preisänderungsrecht gemäß § 12; hierbei ist jedoch eine doppelte Weiterverrechnung von 
Kosten unzulässig. 

Zu Z 5 (§ 13): 

Der Bericht, den die Regulierungsbehörde auf Grundlage der Evaluierung der Substitutionsverpflichtung 
erstellt, ist neben der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie, dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft sowie 
dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft auch dem Nationalrat vorzulegen. 

Dies gilt ebenso für den jährlichen Bericht über die Erfüllung der Grün-Gas-Quote gemäß Abs. 2. 

{tihj, 
(_ L1T.f äJ/ f}u~) 
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